
 

 

 

 

 

Wer kann teilnehmen? Die Maßnahme richtet sich an 
Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in den Bereichen geistige Entwicklung, Sehen, Hören und 
/oder körperlich motorischer Entwicklung. 
Wichtig: Für die Dauer der Maßnahme muss eine aner-
kannte Schwerbehinderung bzw. eine Gleichstellung im 
Rahmen der Sondervorschrift des § 68, Abs. 4 SGB IX 
nachgewiesen werden. 

 

 

Wer unterstützt die Maßnahme? Die Maßnahme der 
wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) so-
wie der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Förde-
rung von Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 Drit-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) finanziert.  
Die Fachstelle zur Maßnahmebegleitung ist bei Jugendbe-
rufshilfe Thüringen e.V. verortet und wird durch den Frei-
staat Thüringen aus Mitteln des Ausgleichsfonds geför-
dert. 
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